
     Hausregeln 
                Freizeit - und Erlebniscamp  
                    Lauchhammer - West 
 
Allgemein  
 

 Sicherheit steht an oberster Stelle. 
 Allen Anweisungen der Mitarbeiter ist unbedingt Folge zu leisten. 
 Jeder Anwesende hat verantwortungsbewusst zu handeln, bei Fragen stehen unsere Mitarbeiter zur 

Verfügung. 
 Jede Form von militärischer Tarnkleidung mit Rangabzeichen, Staatsflaggen ( die deutsche ist natürlich 

erlaubt, da wir ja in Deutschland sind) oder  Abzeichen von Garden ist ausdrücklich verboten. 

 Wer außerhalb des Spielfeldes  schießt, muss 30 € Schadensersatz in die Kasse des Freizeit - & 
Erlebniscamps zahlen bzw. den entstandenen Schaden wieder gut machen und wird unverzüglich aus   
diesem Spiel ausgeschlossen. 

 Verlorene oder  beschädigte Ausrüstungen und Ausrüstungszubehör ( z.B. Laufstopper) müssen ersetzt 
bzw. bezahlt werden. 

 NO BYO:  Das Mitbringen und Verschießen von eigenen Paintballs ist verboten. Alle Paintballs müssen 
auf dem Spielfeld erworben werden, bei der  Benutzung von eigenen Paints wird eine Strafe von 50,- €  
pro Person erhoben. 

 Rauchen ist auf dem Spielfeld verboten. 
 Rauchen nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen. 
 Waren und Leistungen die einmal verkauft wurden, können nicht zurückgegeben werden. Ausnahmen 

bei Mängeln oder Fehlern. Keine Rücknahme von gekauften Paintballs. 
 
 

Spieler 
 

 Jeder Spieler muss mit einem gültigen Ausweis seine Volljährigkeit nachweisen ( Personalausweis oder 
Reisepass). 

 Spieler zwischen 17 und 18 Jahren müssen einmalig eine Einverständniserklärung von ihren 
Erziehungsberechtigten vor Ort unterschreiben lassen.  

 Für Leihgegenstände ist die Hinterlegung eines gültigen Lichtbildausweises ( Personalausweis, 
Führerscheins oder ID–Card ) erforderlich. 

 
 
Sicherheit 
 

 Wir weisen Euch darauf hin, das Ihr auf eigene Gefahr spielt und von unserer Seite aus kein 
Versicherungsschutz bei Verletzungen und Beschädigungen besteht !!! 

 Das Abschießen von Paintballs ist ausschließlich auf dem Spielfeld erlaubt. 
 Eine spezielle Paintballmaske muss immer und zu  jeder Zeit von allen Personen auf dem Paintballfeld 

getragen werden und darf erst abgenommen werden, wenn das Spielfeld verlassen wurde. 
 Laufstopper sind außerhalb des Spielfeldes immer auf dem Lauf zu lassen. 
 Sollte sich nicht daran gehalten werden, wird eine Strafe von 5, - € auferlegt. 
 Nicht auf Personen zielen oder schießen, die keine Paintballschutzmaske tragen. 
 Es darf nie auf Tiere geschossen werden. 
 Jeder Anwesende hat darauf zu achten, das ein sicherer Spielablauf gewährleistet ist und die 

Vorschriften eingehalten werden. 
 
 
Empfehlung 
 

 Es sollte nur mit festen, robusten Schuhwerk und stabiler, wetterfester Kleidung, sowie Handschuhen 
gespielt werden. 
 

Ich habe das Merkblatt gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Lauchhammer, den                                 ________________________ ___           __________________ 
Ort,              Datum         Nachname, Vorname             Unterschrift 

 
 


